
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1999/1/28 8ObS206/98x
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.01.1999

Norm

IESG §1 Abs6 Z2

IESG §3 Abs3

Rechtssatz

Eine einzelvertragliche Anrechnung von Vordienstzeiten hat nur dann stattzu3nden, wenn gegen das insolvent

gewordene Unternehmen originäre nach dem IESG gesicherte Ansprüche bestehen.
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